
 
 

Dresden, 8.6.21 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

zum kommenden Montag gilt die Regelung, dass bis zu einer Inzidenz von 100 in den 

Landkreisen und Kreisfreien Städten Regelbetrieb stattfindet. Somit kann in allen Regionen 

Sachsens ohne schulorganisatorische Einschränkungen unterrichtet werden.  

Darüber hinaus sieht die neue Schul- und Kitabetriebseinschränkungsverordnung vor, dass 

unter einer Inzidenz von 35 die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler und das 

Schulpersonal entfällt. Das betrifft sowohl den Unterricht als auch den Aufenthalt im 

Schulgelände.  

 

Personen von außerhalb müssen weiterhin Maske auf dem Schulgelände tragen.  

 

In der neuen Verordnung ist aber – wie schon in der Vergangenheit – eine ausdrückliche 

Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung beinhaltet. Wir haben zudem weiterhin 

die Möglichkeit, für unsere Schule Örtlichkeiten bzw. Situationen mit einer lokalen 

Maskenpflicht festzulegen.  

Diese Örtlichkeiten werden für unsere Schule die Gänge im Schulgebäude betreffen. 

Hier ist das Tragen von Mund-Nasenbedeckung weiterhin verbindlich. 

 

Beste Grüße 

Ihre 

Sandra Gockel 

 


